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Massnahmen zur Reinhaltung 
der Luft 
Vernehmlassungsverfahren für Luftreinhaltegesetz abge
schlossen - Vorlage noch diesen Herbst vor dein Landtag? 
Rund drei Jahre  nachdem Regie
rungschef-Stellvertreter Dr. Walter 
K i e b e r als Ressortchef «Sanität» 
entscheidende Schritte zur Sanie
rung der angeschlagenen Gewässer 
unseres Landes einleitete, hat er 
jetzt auch einen Gesetzesentwurf 
zur Schaffung eines Gesetzes über 
Massnahmen zur Reinhaltung der 
Luft ausgearbeitet. 

«Nach jahrelanger Stagnation ge
lang es im G e w ä s s e r s c h u t z  
Aktivitäten zu entwickeln, einer
seits durch Schaffung moderner 
Rechtsgrundlagen und andererseits, 
was noch wichtiger ist, durch ein 
eigentliches Vollzugsprogramm, 
das in wesentlichen Bereichen be
reits in die Tat umgesetzt werden 
konnte.» 

Der Entwurf ging bereits Mitte 
Juli an die liechtensteinischen Ge
meinden, an die Liechtensteinische 
Industriekammer, an die Gewerbe
genossenschaft und die Gesellschaft 

l.zur Kennt-, _,iini9 fi9a nor̂  'ernehmlassung. 
Die Erarbeitung eines Gesetzes 

zur Reinhaltung der Luft, das noch 
diesen Herbst dem Landtag zur Be
handlung unterbreitet werden soll, 
geht auf eine Motion zurück, wel
che von  der Fraktion der FBP im 
Jahre 1972 im Landtag eingereicht 
wurde. Die FBP-Motion, die für die 
Schaffung eines Luftreinhaltegeset-
zes eintrat, wurde am 26. Oktober 
1972 vom Gesamtparlament gutge-
heissen. Die Regierung war  somit 
beauftragt, dem Landtag eine ent
sprechende Gesetzesvorlage zu un
terbreiten. 

Anfang März hat die Regierung 
die mit der Luftreinhaltung zusam
menhängenden Aufgaben dem Res
sort «Sanität» (Dr. Kieber) zugewie
sen. 

Der Gesetzesentwurf geht davon 
aus, dass in der  zur Verfügung ste
henden Zeit zwar kein umfassendes 
Luftreinhaltegesetz geschaffen, 
gleichwohl aber auf Teilgebieten 
eine entscheidende Verbesserung 
der Situation erreicht werden kann. 

Während das Problem der 
Autoabgase, die insgesamt gesehen 
mit zu den schwersten Belastungen 
der Luft führen, nur  international 
wirksam bekämpft werden kann, 
haben wir es in der Hand, schon 
heute Massnahmen zu treffen, wel
che die Verunreinigung der Luft 
durch Industrie und Gewerbebetrie
be sowie durch private Haushaltun
gen erheblich vermindern oder gar 
verhindern können. 

Der Geltungsbereich des künfti
gen Gesetzes soll sich daher in er
ster Linie auf alle Feuerungsanla
gen ohne Rücksicht auf die Grösse 

und den darin verwendeten Brenn
stoff erstrecken. 

Was  die Gemeinde Vaduz bereits 
seit einiger Zeit auf freiwilliger 
Basis mit grossem Erfolg durch
führt, nämlich die periodische 
Ueberwachung der Oel-Feuerungs-
anlagen, soll künftig per Gesetz für 
das ganze Land Vorschrift werden. 

Der Verbrauch von flüssigem 
Brennstoff soll auf extra-leichtes 
Heizöl beschränkt werden. Heizöl 
«extra leicht» darf nicht mehr als 

0.5 Prozent Schwefelgehalt aufwei
sen. In der Praxis bewegt sich der 
Schwefelgehalt von extraleichtem 
Heizöl um 0.35 Prozent. 

Im weiteren sieht der Gesetzes
entwurf vor, dass die Verbrennung 
von Abfällen nur in dafür beson
ders errichteten Anlagen vorge
nommen werden kann. Ausserdem 
ermächtigt das Gesetz die Re
gierung, besondere Vorschriften 
über die Verbrennung von Abfällen 
im Freien zu erlassen. 

Hinsichtlich der Oelfeuerung dür
fen gemäss dem neuen Luftrein
haltegesetz nur geprüfte Oelbren-
ner verwendet werden. Weitere 
Vorschriften gelten den Auswurfbe
grenzungen für Oelfeuerungen und 
Feuerungsanlagen, die mit festen 
und gasförmigen Brennstoffen be
trieben werden. 

Besonders grosse Heizungsanla
gen müssen behördlicherseits ge
nehmigt werden, bei Neuinstallatio
nen von Oelfeuerungsanlagen sind 
Messprotokolle vorzulegen. Die 
Einhaltung der gesetzlichen Vor
schriften soll von einem noch zu 
benennenden Kontrollorgan ständig 
überprüft werden. 

Sollte der Gesetzesentwurf in der 
vorliegenden Form den Landtag 
passieren, so würde dies wohl be
deuten, dass vor allem verschie
dene Betriebe der Industrie, die 

Zwischen Anspruch U n d  Genügen 
Zum neuen Beginn im «Wochenspiegel» von Günther Meier 
Es ist doch keineswegs so überra
schend, dass sich im kurzen, aber 
recht wechselvollen Leben der drit
ten Landeszeitung wiederum eine 
neue Linie herausschälen soll. Der 
nun bereits im zehnten Jährgang zu 

$ä4i^1iJen\3l6,f''<<ßläd{ite!nötieiwerlicW'a-i' 
chenspiegel» hatte in seiner auch 
inhaltlich entbehrlichen und ent
behrungsreichen Vergangenheit 
sich vom militanten Parteiblättlein 
zum heutigen Anspruch einer «Un
abhängigen Wochenzeitung für 
Politik, Wirtschaft und Kultur» 
durchmausern müssen. 

Auf Aenderungen im Format 
folgten solche im Format der 
Redaktion — und umgekehrt. 
Ebenso nicht neu  sein kann das An
sinnen der Herausgeber und Ver
antwortlichen, für ihre in der publi
zistisch eher kärglichen liechten
steinischen Landschaft dahindar-
bende Zeitung nach Neuem und 
Verbesserndem zu suchen, um den 
Fortbestand zu retten weitere Mög
lichkeiten zu eröffnen, schliesslich, 
um die ohnehin recht beschränkte 
Vielfalt der  Presse einigermassen 
zu gewährleisten. 

Allerdings genügt das Erscheinen 
einer Zeitung noch nicht, um in 
dem gegenwärtig lediglich zwei
stimmigen Chore jene Stimme ver
körpern zu wollen, nach welcher 
die pluralistische Gesellschaft ver
langt. Der recht hohe Anspruch des 
neuen Redaktionsteams des «Liech
tensteiner Wochenspiegels» könnte 
dem Verlangen nach Vielfältigkeit 
der Meinungen genügen. 

Allein schon das Leitmotiv 
«Unabhängig — objektiv — mutig 
— progressiv» dürfte, obwohl nur  
einer früheren Eigenwerbung des 
selben Blattes entlehnt, in gewissen 
oder gar weiten Kreisen dargestell
te Hoffnungen wecken. Solcherlei 
hoffnungsfrohes Denken nicht zu 
enttäuschen, sondern je  länger j e  
mehr zu bestätigen oder zu über
treffen, müsste das Sterben gelten. 
Ein Zug in diese Richtung scheint 
bereits getätigt: Die von der Titel
seite verbannte und  zum Leitmotiv 
erhobene Schlagzeile stellt ein 
(wahrscheinlich) nicht geringes Zu
geständnis a n  die eigene Seriosität 
dar. 
'""Objektivität' üttd'J P r o g r e s s i v s t  
freilich' sind' wi6 i imner < wiiedät 
festzustellen ist -^>zu inii3l$slqseii 
\ ind  sipriei^legrteji; £hras(?n gewor
den. Nur zu oft wird das eine mit 
politischer' U n i  oder Ueberpartör-

lichkeit, das andere mit einer zu 
Kopfschütteln reizenden Fort
schrittgläubigkeit verwechselt. Bei
des schliesslich artet  nicht selten in 
eine hoffnungslose Keilerei zwi
schen Anspruch und Genügen aus. 
" \ l  ' ' Ein"nicHt weniger gefragter Be
griff ist die Unabhängigkeit. W a s  
aber nicht heissen soll, dass e r  etwa 
in weniger einseitiger, und daher 
auch fälschlicher, Weise gebraucht 
wird. Nämlich dann, wenn einer
seits wiederum das Zwangskorsett 
einer parteipolitischen Zugehörig
keit abgeschworen und andererseits 
die Freiheit vor wirtschaftlichen In

teressenverbänden beschworen 
wird. 

Letztlich dürfte bei der Entschei
dung über Weiterbestehen oder 
Eingehen einer Publikation die pb-
sitive oder wenigstens . ausgegli-
ch^ngvBilarwitsuflSflhteggeb^vAg^i^i 
oder dann jener (auch nicht unbe
grenzte) Massstab, der festlegt, wie 
weit mit anderweitigen Ü b e r 
schüssen gedeckt werden kann 
oder soll. 

Die im programmatischen Leitar
tikel angekündigten Maximen: 

Fortsetzung auf S/2 

Balzers: Ohnsorg-Abend 
auf 26. Sept. verschoben 
Wie der  Frauenberger Kreis mitteilt, musste wegen plötzlicher Erkran
kung von Heidi Kabel die Veranstaltung des Frauenberger Kreis leider 
abgesagt werden. Dem Veranstalter Ist es nun  gelungen, das Ohnsorg-
Theater mit Heidi Kabel auf Mittwoch, 26. September 1973, neu zu ver
pflichten. Aus  Rücksicht auf die Theaterbesucher aus der weiteren Um
gebung wurde  die Spielzeit auf 20.30 Uhr im Gemeindesaal Balzers ange
setzt. Bereits bestellte Karten sind ungültig und müssen wieder neu be
stellt werden. Kartenvorverkauf bei Salon Otto Gstöhl, Balzers, Telefon 
(075) 4 12 99. Da die Vorstellung bis auf den letzten Platz ausverkauft war,  
bitten wir dringend, sich die Karten sofort zu  reservieren. Wi r  danken 
für Ihr Verständnis. - W e r  sich am Sonntag nach Balzers begeben hatte, 
konnte sich selbst von der Indisponiertheit der  beliebten Hauptdarstel
lerin des Hamburger OhnsorgrTheaters überzeugen: sie brachte, kaum ein 
Wort heraus. Unsere .Aufnahme sselgt die prominente Schauspielerin zu-, 
s ammenmi t  GemeindevorsteherdEmanuäl Vogt  am Sonntagabend1 in  Bal-
zers.' Nüil, am kommenden Mittwoch i n  afcHt Tagen AVird'sie Ja Wieder1 

'kommen* wir  hoffen fcfei gut,er».Gesundheit. ' ,  ' (Bilcl: X. Kieber) 

heute noch Oel mit höherem 
Schwefelgehalt verbrennen, auf 
Heizöl «extra leicht» umstellen 
müssten. 

Wir  haben in unserem Lande 
während der letzten Jahre  (gerade 
im Zusammenhang mit dem Gewäs
serschutz wiederholt feststellen 
können, dass in Kreisen der 
liechtensteinischen Wirtschaft ein 
hohes Mass an Bereitschaft vorhan
den ist, wenn es darum geht einen 
wirksamen Beitrag an  den Um
weltschutz zu leisten. 

Das neue Luftreinhaltegesetz 
wird uns jedoch auch noch auf 
einem anderen Sektor moralischen 
Rückhalt geben. Wi r  denken an die 
laufenden Sennwaldgespräche, in  
denen unser Land sicher eine noch 
bessere Position hat, wenn wir dar
aufhinweisen können, dass wir die 
Luftverschmutzung auch im eige
nen Einflussbereich als ernsthaftes 
Problem betrachten und auch bereit 
sind, entsprechende Massnahmen 
zu erlassen. 

Die aktuelle 
Frage 
Eigenheim: Darlehen nicht 
mehr zinslos? 
>$cfidn"seit^ einiger'jZfeilJ i$ | l  1 fc|#I 
den Gemeinden ein Ressortentwurf 
für ein neues Gesetz betreffend den 
Sozialen Wohnungsbau in Liechten
stein befinden. Der Entwurf (aus 
dem Ressort von Regierungschef Dr. 
Alfred Hilbe) sieht u. a. die Einfüh
rung von Zinsbelastungen für die 
bisher zinslosen Eigenheimdarlehen 
vor. 

# Alle Darlehen, also neue und 
alte, sollen in Zukunft mit jährlicher 
Tilgungsrate und Zins zurückzuzah
len sein. 

Wie wir weiter in Erfahrung brin
gen konnten, soll das  neue Gesetz 
auch verschiedene Förderungsmass-
nahmen für Mietwohnungen vorse
hen, und zwar einerseits Wohnbei
hilfen (Mietzuschüsse) für Mieter die 
ein bestimmtes Einkommen nicht er
reichen, und, andererseits Darlehen 
für Wohnblöcke. 

Freilich wären die Tage des  freien 
Wohnungsmarktes nach Inkraftset
zen solcher gesetzlicher Vorschrif
ten gezählt. Wohnungszuweisungen 
und Mietzinskontrollen, die von 
einem noch zu schaffenden Woh
nungsamt vorgenommen werden 
müssten, sind eine zwangsläufige 
Konsequenz d e s  neuen Gesetzes, 
das  im übrigen unverkennbar öster
reichisches Gedankengut in sich 
trägt. 

Die Wohnbeihilfen, die in Form 
von Ausgleichszahlungen zwischen 
der zumutbaren Belastung und dem 
effektiven Aufwand der Wohnungs
miete ausgerichtet werden, sollen 
sowohl Liechtensteinern wie den 
hier niedergelassenen Ausländern 
zugute kommen. 

Es erstaunt einigermassen, dass  
man mehr oder weniger zufällig von 
der Existenz eines solchen Geset
zesentwurfes zu hören bekommt und 
darauf angewiesen ist, Rückschlüsse 
aus  dem zu ziehen, was  man auf die
sen Umwegen erfährt. — Gerade der 
Soziale Wohnungsbau, in dem seit 
der  Einführung des  Eigenheimförde
rungsgesetzes mit allen nachfolgen-
rden 
scheidendes gescheheW i8t, fgeKört 
zu jjenen Problemen, die dem ll&h-
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